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-'er 'Beilagen zu den stenographlschen Protokollen des Nationalrates 

XlI .. Geae~gebWl&speriode 
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DER BUNDESMINISTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE .- Wien, am 6. Mai 1971 

·Zl. 13. 673~Präs. G/71 

Anfrage Nr.507/J der Abg. 
Egg, Horejs, Jungwirth, 
Dr. Re1nhardt u. Genossen; 

530 IA'~G 
zu .50'1- I J .. 
Pr'~ W_. 7. MlJ.1971 

betr. Erteilung einer Konzession 
für einen Schlepplift in Tirol. 

An den 
'Herrn Präsidenten des Nation~lrates 
Dipl. Ing. Karl V1ALDBRUNl\!ER 

. ", .. 

Wie n ' ......... , 

In Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr. 507/J, die die 
. Abgeordneten Egg, Eorejs, Jungt/lirth, Dr. Reinhardt lmd G'c;nos­
sen am 10. 1>1ärz 1971 &"l mich richteten, beeJ...re ich mich$ fol·­

gendes mitzuteilen: 

ad 1.) "Vl1e beurteilen Sie .vom Standpunkt der.> Fremdenverke1u"s 
. -die Nonopolbestrebungen der Kitzbühler Bergbahn AG ?" 

Mein Ressort ist a.."1 sich nur für' Schlepplifte zuständig. 
Die Zuständigkeit ,für Sessellifte und Seilbahnen liegt 
beim Bundesministerium für Verkehr. Innerhalb meines 
Zuständigkeitsbereiches bin ich jedoch bemüht, bei einan­
der kokurrierenden Vorhaben selbstverständlich auch die 
Interessen des Fremdenverkehrs zu berücksichtigen. In 
diesem Sinne ist mir auch daran gelegen, daß private 
Initiativen auf dem Sektor der mechanischen Aufstiegs­
hilfen mit den Bestrebungen der überörtlichen Raumplanung 
des betreffenden Bundeslandes übereinstimmen. 

ad 2.) "Welche Schritte haben Sie unternommen, um dem Kirchberger 
'Gastwirt zu. seinem Recht zu verhelfen ?", 

Der Gast\"Iirt Simon Schroll aus Kirchberg, Bezirk Kitzbühel, 
hat um zwei Schleppliftkonzessionen angesucht. 
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Blatt 2 

Mit dem einen Anf;uchen wurde das Bundesministerium für 

Handel ,Gewerbe und Industrie erstmals IU tte 1970 befaßt, 
als der Landesnauptmann von Tirol einer gegen die Bezirks­
hauptmannschaft Kitzbühel gerichteten Säumn~beschwerde keine 
Folge gab. Ich persönlich wurde mit der Angelegenheit erst­
mals anläßlich eines Aufenthaltes in Tirol im September 1970 
konfrontiert,. 

Die von mir nach meiner Rückkehr nach Wien umgehend veran­
laBten Erhebungen ergaben, daß das Verfahren von der Gewerbe­
behörde erster Instanz tatsächlich nur sehr schleppend abge­
wickel t \ru.rde; weiters konnte festgestell t werden, daß Herrn. 
Simon Schroll anläßlich der Einbringung dieses Konzessions­
ansuchens bei der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel offen~ 
sichtlich nicht alle erforderlichen Belehrungen zur Klar­
stellung des Begehrens erteilt '\'lUrden .. 

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industri(~ gab 
daher der Berufung des Konzessions\'lerbers gegen elen 3escheid 
des La..lldeshauptmannes von Tirol , mit dem die Säumrüsbe::;c:h'derde 
abge-Iviesen wurde, Folge und erteilte dem Amt der 0~i]:,oleJ':' T.JcUl~ , 

desregierung den Auf-trag, über das Ansuchen zu entsoheidön. 
Im weiteren Verlauf des Konzessionsverleihungsveri'ahrens hatte 
der nunmehr zuständige Landeshauptmannvon Tirol Bedenken in 
Richtung einer Beeinträchtigung der Verkehrsaufgabenvon 
Eisenbahnunternehmungen im Sir.Jle des § 23 Abs. 9 Ge\vO. '. 
(Kitzbühler Bergbahn AG) und holte daher in dieser Frage die 
Entscheidung des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und 

Industrie ein. Das BundesministeriUm für Handel, Gewerbe und 
Industrie stellte im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Verkehr am 21. Oktober 1970, Zl. 192.300-I1-16/70, fest, 
daß keine derartigen Bedenken bestehen. 

Zufolge Säumigkeit des Amtes der Tiroler Landesregierung wurde 
das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie neuer­
lich mit der Angelegenheit befaßt; mit Bescheid vom 220 Februar 
1971, Zl. 183.466-11-16/71, erteilte dieses schließlich die er­
betene Schleppliftkonzession. 
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Blatt 3· 

Mit dem Ansuchen des Herrn Simon Schroll um Genehmigung 
der gewerblichen Betriebsaruage und damit um Bewilligung 
des Betriebes des Schleppliftes wurde das Bundesministerium 
für Handel, Ge\'lerbe und Industrie bisher nicht befaßt. Ich 
werde. jedoch umgehend eine Berichterstattung über den Stand 
des Betriebsanlagengenel~igungsverf&~ens veranlassen, wobei 
ich selbstverständlich auf die Entscheidung der Vorinstanzen 
selbst keinen Einfluß :.nehmen kann. 

Was das zweite KonzessionserteillU1gsverfahren anlangt, so 
ist festzustellen, daß diesem ein anderer Sachverha.lt zu­
grunde liegt. Das durchgeführte Ermittlungsverfahren hat 
ergeben, daß der zweite von. Herrn Simon Schroll geplante 

. Schlepplift in einem Gebiet err5.chtet ' ..... erden soll, vlelches 
zumindest teil\veise auch dureh einen Sessellift 8rsc}üossen 
wird, für den bereits eine KOllr~essior!. x'cchtskräftig e:.'tE;il t 
wurde. Eine für den Konzessi.onsvlerber positive Entscheiccung 

. . 
im Sinne des § 23 ~'lbs 0 9 Ge1:.'O. war daher nicht mögl5.ch~ 
~olge der erforderlichen Erhebungen und der Befassung 
des Bundesministeriums für Verkehr ,.,rar es ,..,ei ters nicht 
moglich~ die nach § 23 Abs. 9 GewO o zu treffende Entschei- . 
dung innt:rhalb einer Frist von sechs I~Ionaten zu /fällen. 
Der Konzessionswerber rief wegen dieser durch das Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie sicherlich 
nicht schuldhaft herbeigeführten Säumnis den Verwaltungs- . 
gerichtshof an~ dessen Erkenntnis noch aussteht. 

530/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




